
     

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kleve 

 
Erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplans Nr. 1-323-0 

 

 

Der Rat der Stadt Kleve hat am 11.12.2019            
gemäß § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a (3) Baugesetz-
buch (BauGB), in der derzeit gültigen Fassung, 
beschlossen den Bebauungsplan Nr. 1-323-0 für 
den Bereich Riswicker Straße/ Geefacker erneut 
öffentlich auszulegen. Geplant ist, dass das 
Konrad-Adenauer-Gymnasium an einem neuen 
Standort in Bahnhofsnähe neu errichtet werden 
soll. In der Zeit vom 21.12.2020 bis zum 
29.01.2021 einschließlich hat die Öffentlichkeit 
die Gelegenheit, sich über den Planentwurf zu 
unterrichten. 

 
Der Entwurf kann bei der Stadt Kleve im Foyer des Haupteingangs, Minoritenplatz 1, 47533 Kleve, 
während der Dienstzeiten 
montags bis freitags  von   8:30 Uhr – 12:30 Uhr 
montags und mittwochs von 14:00 Uhr – 17:00 Uhr 
donnerstags   von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
eingesehen werden. 
 
Für alle Besucherinnen und Besucher gilt die Beachtung der geltenden Hygiene- und Ab-
standsregelungen sowie die Pflicht zum Tragen von Schutzmasken. 
 
Zusätzlich wird das Beteiligungsverfahren mit den entsprechenden Unterlagen über die In-
ternetseite der Stadt Kleve unter der Rubrik „Bauen und Wohnen“ veröffentlicht. 
 
Nach dem bisherigen Verfahrensstand liegen folgende umweltrelevanten Informationen vor, die in 
den Entwurf des Umweltberichts eingeflossen sind:  
 

Art der vorhandenen 
Information 

Urheber Aussagen 

Fachgutachten Boden-
untersuchung 

HPC AG Bodenverunreinigungen in Teilbereichen des 
Plangebietes (ehemaliges Tanklager) in den tie-
feren Bodenhorizonten 
An einem Punkt Verunreinigungen in den obe-
ren Schichten, die saniert werden können. 
Keine nennenswerte Belastung des Grundwas-
sers nachweisbar 

Fachgutachten 
Bodenuntersuchung 

Geokom Orientierende Boden- und Bodenluftuntersu-
chung für einen Teilbereich 

Fachgutachten 
Verkehrstechnische Un-

Vössing Ingenieure Ermittlung der durch die Planungen entstehen-
den Zusatzverkehre und Betrachtung der Leis-
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tersuchung   tungsfähigkeit der Knotenpunkte 
Fachgutachten  
Immissionsschutz 

Uppenkamp und 
Partner 

Gewerbelärm: Beurteilung der auf das Plange-
biet einwirkenden Gewerbelärmgeräusche aus 
den angrenzenden schalltechnisch relevanten 
Betrieben und Beurteilung der von geplanten 
Gewerbeflächen ausgehenden Geräuschemissi-
onen auf die innerhalb und außerhalb des Pla-
nungsgebietes befindlichen schutzwürdigen 
Nutzungen  

Fachgutachten  
Immissionsschutz 

Uppenkamp und 
Partner 

Sportlärm: Ermittlung der schalltechnischen 
Auswirkungen innerhalb und außerhalb des 
Plangebietes durch die geplante Mehrfach-
sporthalle im Kontext mit den bestehenden 
Sportanlagen in der Umgebung 

Fachgutachten  
Immissionsschutz 

Uppenkamp und 
Partner 

Verkehrslärm (Straße): Ermittlung der Auswir-
kungen durch den Neubau der Erschließungs-
straße und die durch die Planungen verursach-
ten Zusatzverkehre 
Beurteilung der auf das Plangebiet einwirken-
den Verkehrsgeräusche durch die geplante Er-
schließungsstraße 

Fachgutachten  
Immissionsschutz 

Uppenkamp und 
Partner 

Verkehrslärm (Schiene): Beurteilung der auf das 
Plangebiet einwirkenden Verkehrsgeräusche 
der Bahnlinie 

Fachgutachten 
Umweltbericht 

Seeling-Kappert 
GbR 

Mensch: geringe Betroffenheit für die Landwirt-
schaft, geringe Betroffenheit bei Erholung, ge-
ringe Risiken für die Gesundheit (Altlasten etc.) 
Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt: um-
welterhebliche Auswirkungen durch die Inan-
spruchnahme von Freiflächen 
Wasser: Umweltrelevante Auswirkungen auf 
das Grundwasser 
Boden: geringe Auswirkungen aufgrund der 
Vorbelastungen 
Klima: hohe Auswirkungen aufgrund der Flä-
chenversiegelung 
Landschafts- / Ortsbild: geringe Auswirkungen 
Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter: nicht 
betroffen 

Fachgutachten 
Landschaftspflegerischer 
Begleitplan 

Seeling-Kappert 
GbR 

Vermeidungsmaßnahmen betreffen für den 
Artenschutz die Terminierung der Baufeldräu-
mung, die Erstellung eines angepassten Be-
leuchtungskonzeptes, den Schutz des zu erhal-
tenden Baumbestandes sowie den Erhalt der 
Nistbäume der Saatkrähen auf den benachbar-
ten Grundstücken.  

Fachgutachten 
Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag 

Seeling-Kappert 
GbR 

Vorkommen von Breitflügelfledermaus, Großer 
Abendsegler, Kleinabendsegler, Wasserfleder-
maus, Vertreter der Gattung Plecotus, Rauhaut-
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fledermaus und Zwergfledermaus nachgewie-
sen  
Vogelarten der roten Liste: Bluthänfling und 
Mehlschwalbe  
Planungsrelevante Arten: Brutkolonie der Saat-
krähen im angrenzenden Waldbereich, Blut-
hänfling, Mehlschwalbe, Mäusebussard und 
Turmfalke als Nahrungsgäste 

Stellungnahme Behörde Bezirksregierung 
Düsseldorf 

Störfallbetriebe sind im Gewerbegebiet zulässig, 
Regelungen zu „Dennoch-Störfällen“ im Sinne 
der SEVESO – III- Richtlinie notwendig 

Stellungnahme Behörde Bezirksregierung 
Düsseldorf 

Plangebiet befindet sich im Risikogebiet des 
Rheins  

Stellungnahme Träger 
öffentlicher Belange 

Thyssen Gas Vorhandene Gasleitung 

Stellungnahme Träger 
öffentlicher Belange 

Deutsche Bahn AG Emissionen durch angrenzende Bahntrasse wie 
z.B. Luft- und Körperschall, Funkenflug, Abgase, 
Abrieb 

Stellungnahme privat  Emissionen und Belastungen durch Bautätigkei-
ten bei der Umsetzung der Planungen führt zu 
gesundheitlichen Gefährdungen von Mitarbei-
tern 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen in jeglicher Form während der Auslegungsfrist 
abgegeben werden können. 
 
Hinweis zum Datenschutz: Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird daraufhin hingewiesen, 
dass ein Bauleitplanverfahren ein öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu einge-
henden Stellungnahmen in öffentlicher Sitzung beraten und entschieden werden. Soll eine Stellung-
nahme nicht öffentlich behandelt werden, ist dies auf der Stellungnahme eindeutig zu vermerken. 
 
Kleve, den 09.12.2020        Der Bürgermeister  
          Gebing 

 


